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Allgemeines 
Auftraggeber: Frau Dr. Eva-Maria Bachmann, als Insolvenzverwalterin 

im Konkurs Rodica Popa GmbH, 1010 Wien, Opernring 8 

KG: 19327 Stangenthal 

EZ: 265 

Gerichtsbezirk: Lilienfeld 

Gst. Nr.: 89/3 

Anteil: 1/1 

Eigentümer: Lt. Grundbuch,  
Rodica Popa GmbH - FN564383a, 1160 Wien, Wichtelgasse 12 

Auftrag u. Zweck: Der gefertigte Sachverständige erhielt den Auftrag zur Erstellung ei-
nes Gutachtens, in dem der Verkehrswert zum Tag der Insolvenzer-
öffnung ermittelt werden soll. 

Preisbasis: Alle Werte ohne Berücksichtigung einer eventuellen Umsatzsteuer. 

Stichtag: 9.3.2026 

Grundlagen: Grundbuchsauszug vom 3.4.2026. 
Katasterplan des Vermessungsamtes. 
Einsicht in die Urkundensammlung des Grundbuchs 
und Erhebung der Bebauungsbestimmungen.  
Erhebung von Vergleichspreisen.  
Kaufvertrag vom Rücksprache mit Immobilienmaklern und Abfragen 
von angebotenen Grundstückspreisen in vergleichbaren Lagen. 
Abfrage „IMMOmapping“. 
Indizes und Richtwerte der Österr. Immobilienzeitung  
und des ÖSTZA. 
Ö-NORM B1800, Ermittlung von Flächen und Rauminhalten. 
Augenschein. 

Befundaufnahme: Die örtliche Besichtigung erfolgte am 6.4.2026 

Anwesend: Der Sachverständige mit Frau Dr. Greisl  
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Befund 
Grundbuchstand:  
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Rechte – A2-Blatt: Keine Ersichtlichmachung. 

Lasten – C-Blatt: Die Geldlasten sind in der Bewertung nicht berücksichtigt. 
Eingetragene Dienstbarkeiten sind - soweit von Wertrelevanz, soweit 
die entsprechenden Urkunden vom Auftraggeber vorgelegt wurden - 
in die Bewertung eingeflossen.  
Die übrigen Eintragungen – insbesondere das Wiederkaufsrecht und 
das Vorkaufsrecht – werde, da diese Rechte ein Erschwernis bei der 
Verwertung sind, bei der Bewertung berücksichtigt. 
Sonstige außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen wurden von 
der Gemeinde insofern bekannt gegeben als, vor Baubeginn - wegen 
der Hanglange - ein geologisches Gutachten erforderlich ist.  
Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß unter der Annahme der (Geld-
)Lastenfreiheit. 

Ort: Die Liegenschaft befindet sich in der Katastralgemeinde Stangenthal, 
einem ruhigen Ortsteil der Stadtgemeinde Lilienfeld in Niederöster-
reich. Die Umgebung ist überwiegend durch Einfamilienhäuser und 
eine aufgelockerte Bebauung geprägt und zeichnet sich durch ihre 
naturnahe Lage inmitten der Voralpen aus. Der hohe Waldanteil der 
Region sowie die geringe Verkehrsbelastung in den lokalen Wohn-
straßen wie dem Eichenwaldweg und der Berghofstraße sorgen für 
eine hohe Wohn- und Lebensqualität mit ausgeprägtem Erholungs-
wert. 
Die Verkehrsanbindung erfolgt primär über die nahegelegene Maria-
zeller Straße (B20), welche eine zügige Verbindung in das Stadtzent-
rum von Lilienfeld sowie in Richtung St. Pölten gewährleistet. Das 
Zentrum von Lilienfeld ist in wenigen Fahrminuten erreichbar, St. Pöl-
ten liegt rund 30 Minuten entfernt und die Bundeshauptstadt Wien ist 
in etwa einer guten Stunde erreichbar. Damit ist die Liegenschaft 
auch für Pendler grundsätzlich geeignet, wenngleich eine gewisse 
Abhängigkeit vom Individualverkehr besteht. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind in Form von Busverbindungen ent-
lang der B20 vorhanden. Zudem verfügt Lilienfeld über einen Bahn-
hof der Traisentalbahn mit Anschluss an das überregionale Bahnnetz 
in St. Pölten. Die Taktung des öffentlichen Verkehrs ist jedoch eher 
auf den regionalen Bedarf abgestimmt und nicht mit städtischen Ver-
hältnissen vergleichbar. 
Die infrastrukturelle Versorgung ist im nahegelegenen Zentrum von 
Lilienfeld gegeben. Dort finden sich Einrichtungen des täglichen Be-
darfs wie Supermärkte, Bäckereien, Banken, Gastronomiebetriebe 
sowie diverse Dienstleister.  
Auch medizinische Versorgung ist durch das Landesklinikum 
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Lilienfeld sowie niedergelassene Ärzte und Apotheken sichergestellt. 
Bildungseinrichtungen wie Kindergarten und Schulen sind ebenfalls 
in Lilienfeld vorhanden. 
Zusammenfassend handelt es sich bei der Liegenschaft um eine ru-
hig gelegene Wohnadresse in naturnaher Umgebung mit solider 
Grundinfrastruktur und guter regionaler Anbindung. Die Lage eignet 
sich insbesondere für Personen, die ein ruhiges Wohnumfeld mit ho-
her Lebensqualität schätzen und gleichzeitig eine erreichbare Anbin-
dung an größere Städte wie St. Pölten oder Wien benötigen. 

Infrastruktur: Datenstand laut WIGeoGIS: März 2024 
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Lärminfo:  
Keinerlei Belastung durch Verkehrslärm 

 

Senderkataster:  
Mäßige Ausstattung mit GSM-Signalen 

 
 

Gefährdungspotential: 
Laut unserer Abfrage bei HORA (Natural Hazard Overview & Risk 
Assessment Austria) sind die Naturgefahren für die gegenständliche 
Liegenschaft in einem Radius von 100 m lt. HORA Pass wie folgt ein-
zuschätzen: 
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 Nachdem angrenzende Liegenschaften bereits bebaut sind, davon 
auszugehen, dass mit Ausnahme der Gefährdung von Rutschungen 
– dafür fordert die Baubehörde ein geologisches Gutachten.  
Wir gehen davon aus, dass die weiteren Gefährdungen eher ein ge-
ringes Risiko darstellen. Eine Überprüfung ist jedenfalls geboten. 

Makrolage: 
Das Grundstück liegt etwa 25 km südlich von St. Pölten.  

 

Mikrolage: Am westlichen Ortsrand von Lilienfeld gelegen.  
Das Grundstück ist steil nach Süden abfallend.  
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Grundstück: Naturbelassenes rechteckiges Grundstück mit einer Straßenfront von 
ca. 16,5 m im Eichenwaldweg und einer Breite von rd. 18 in der 
Berghofstraße, bei einer mittleren Tiefe von etwa 41 m, bei einem 
Gefälle von 10 m auf die Tiefe. 
Das Grundstück grenzt rechts an die Liegenschaft Eichenwaldweg 5, 
die links situierte Liegenschaft ist wie die gegenständliche unbebaut.  
An der Berghofstraße sind die Grundgrenzen markiert bzw. durch die 
Grenzmauer des Nachbarn „vorgegeben“. 
Die Aufschließungskosten sind bezahlt, wie weit die Leerverrohrung 
für Zuleitungen genutzt werden kann konnte nicht festgestellt wer-
den. 
Wasser, Kanal und Strom sind zumindest an der Grundgrenze vor-
handen.  
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Niveau Berghofsraße  

  
  

Nordwestliche  

Grenzmarkierung 
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Der rechte Nachbar Eichwaldweg 5 Zwischen Eichwaldweg 1  und   Eichwaldweg 5 

  

Die Nachbarschaft im Tal  
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Flächenwidmung und Bebauungsbestimmungen: 
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Widmung: Bauland Wohngebiet, 40% verbaubar, offene Anordnung, max. Ge-
bäudehöhe 8 m. 

Anschlüsse: Alle öffentlichen, wie Strom, Wasserleitung und Kanal in der Straße 
bzw. an der Grundgrenze. 

Außenanlagen: Naturbelasse, keine vorhanden. 

Bebauung: Keine 

Bauaufträge: Die Einsicht in den Bauakt hat ergeben, dass keinerlei unerfüllte 
Bauaufträge vorhanden bzw. solche auch nicht angedroht sind. Es 
wird in der nachfolgenden Bewertung allenfalls von erfüllten Bauauf-
trägen und konsensmäßiger Herstellung ausgegangen. 
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Kontaminierung: Eine Kontaminierung des Bodens oder von Gebäudeteilen konnte 
augenscheinlich nicht festgestellt werden. Eine darüberhinausge-
hende zielgerichtete Untersuchung erfolgte nicht. 
Entsprechend einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes gibt es 
seit 1. Jänner 2025 keine Verdachtsflächen mehr. 
Seit 1. Jänner 2025 ist es nicht mehr möglich abzufragen, ob eine 
Liegenschaft im Verdachtsflächenkataster eingetragen ist. Die auf 
dem Altlastenportal bis Ende 2024 verfügbare Abfrage zum Ver-
dachtsflächenkataster steht nicht mehr zur Verfügung.   
Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes veröffent-
licht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 
• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Er-

stabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 eine erhebliche Kontamina-
tion oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß 
§ 14 Abs. 3 unterzogen wurden und 

• Altlasten 
  Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen (Altablagerun-

gen, Altstandorte, Altlasten) erfolgt im „Geographischen Informati-
onssystem Altlasten“. Dort werden auch die tagesaktuellen Grund-
stücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM).  
Dieses Grundstück ist nicht im „Geographischen Informationssystem 
Altlasten“ des Umweltbundesamtes verzeichnet. 
 

 Keinerlei Ablagerungen ausgewiesen 

 

 



KARL FICHTINGER 

2784, 3180 Lilienfeld, Stangenthal, Eichenwaldweg 3 - Berghofstraße 75, Insolv. Rodica Popa GmbH.docx, Seite 19 von 36 

 

Markteinschätzung 

Vermietbarkeit x Anmerkungen 

sehr leicht / sehr gut   
leicht / gut   
wahrscheinlich / mittel   
unwahrscheinlich / schlecht x  
nein / nicht gegeben   

 

Drittverwendungsfähigkeit x Anmerkungen 

sehr leicht   
leicht x  
wahrscheinlich   
unwahrscheinlich   
nein   

 

Verkäuflichkeit / Nachfrage x Anmerkungen 

sehr gut   
gut   
mittel x  
schlecht   
sehr schlecht   
Geschätzte Verwertungszeit  
in Monaten  6 - 10  
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Bewertung 
Abschließende Bemerkungen:  

Die Bewertung folgt den Bestimmungen des österreichischen Liegen-
schaftsbewertungsgesetzes LBG 1992, BGBl 150/1992 iVm ÖNORM 
B 1802-1. Nach den allgemeinen Richtlinien für die Bewertung von 
Liegenschaften und mit solchen verbundenen Rechten und Lasten ist 
der Verkehrswert nach den Verhältnissen zum Wertermittlungsstich-
tag zu ermitteln. Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräu-
ßerung der Sache im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise für 
sie erzielt werden kann. Alle tatsächlichen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umstände, die den Preis beeinflussen, sind bei der Er-
mittlung des Verkehrswertes zu berücksichtigen. Die besondere Vor-
liebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen ha-
ben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu blei-
ben. 

Rechte und Lasten:  
Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden 
sind und deren Wert beeinflussen, sind bei der Bewertung entspre-
chend zu berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von Rechten und 
Lasten nach den in den §§ 2 – 7 LGB enthaltenen Regeln nicht mög-
lich ist, muss der vermögenswerte Vorteil des Berechtigten bezie-
hungsweise der vermögenswerte Nachteil des Belasteten herange-
zogen werden. Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Lie-
genschaft verbundenes Recht oder eine darauf ruhende Last oder 
ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der 
Wert der ganzen Liegenschaft beziehungsweise des ganzen Rechtes 
oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn dies für die Bewertung von 
Bedeutung ist. Sofern Rechte oder Lasten in der Bewertung nicht ex-
plizit berücksichtigt sind, sind sie für den Wert der Liegenschaft von 
untergeordneter Bedeutung bzw. liegt eine Wertsteigerung oder -
minderung in der Unschärfe des Ergebnisses der Bewertung. Even-
tuelle Geldlasten werden in der Bewertung grundsätzlich nicht be-
rücksichtigt. Diese sind den aushaftenden Beträgen entsprechend 
anzusetzen. Ein etwaiges Kontaminierungsrisiko ist in der Bewertung 
nicht berücksichtigt. 

Hinweise:  
Diese Bewertung gründet sich zum Teil auf die vom Auftraggeber 
übergebenen bzw. von Behörden eingeholten Unterlagen und 
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Informationen (siehe Grundlagen). Es wird bei der Bewertung der 
Liegenschaft grundsätzlich von konsensmäßigem Zustand ausge-
gangen und davon, dass keine Bauaufträge oder sonstige Verfahren 
anhängig sind. Sollten sich, aus welchem Grunde auch immer, Be-
fundvoraussetzungen ändern, ist das Recht vorbehalten, wertbeein-
flussende Korrekturen durchzuführen. 

 Eine Funktionsprüfung technischer Anlagen sowie sonstige techni-
sche Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 

 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine geänderte Markt-
situation in Zukunft zu einer Änderung des Verkehrswertes führen 
kann. Der ermittelte Verkehrswert, der nicht als eine mit mathemati-
scher Exaktheit feststehende Größe zu verstehen ist, gibt somit den 
Geldwert der Liegenschaft wieder, der zum Stichtag der Bewertung 
am wahrscheinlichsten am Realitätenmarkt erzielbar ist. Eine kurz-
fristige Veräußerung bei Außerachtlassung eines angemessenen 
Verwertungszeitraumes oder in einer Liquidationssituation kann dazu 
führen, dass der ermittelte Wert als Veräußerungserlös nicht erzielt 
wird. Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einflie-
ßender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungs-
werte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. (Hinweispflicht 
gem. Pkt. 3.3 ÖNORM B 1802-1) 

Umsatzsteuer: 
Grundstücke unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Daher verstehen 
sich die Wertangaben grundsätzlich exklusive etwaiger Umsatzsteu-
ern. 

Methode:  
Für die Bewertung sind unter Beachtung der im redlichen Geschäfts-
verkehr bestehenden Gepflogenheiten Wertermittlungsverfahren an-
zuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. 
Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertver-
fahren gem. § 4 LBG, das Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG und 
das Sachwertverfahren gem. § 6 LBG in Betracht. Aus dem Ergebnis 
des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. Wenn es 
zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestim-
menden Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden und es ist der Wert aus den 
Ergebnissen der angewandten Verfahren unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
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1. Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG bzw. ÖNORM B 1802-1 

 Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich 
mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermit-
teln (Vergleichswert). 

 Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert be-
einflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache 
übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geän-
derte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 
Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

 Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Ge-
schäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in ver-
gleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem 
Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwan-
kungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes 
auf- oder abzuwerten. 

  Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnli-
che Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beein-
flusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, 
wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig er-
fasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt wer-
den. 

2. Sachwertverfahren gem. § 6 LBG bzw. ÖNORM B 1802-1 

 Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzäh-
lung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Be-
standteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermit-
teln (Sachwert). 

Bodenwert:  
Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranzie-
hung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter 
Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegen-
über aus der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Lie-
genschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband 
ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 

Bauwert: 
Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei 
seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen 
und von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung 
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abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflus-
sende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche 
oder andere öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche 
Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu be-
rücksichtigen. 

Zustandsnoten: 
 (Definition nach Heideck) 

1 neuwertig mängelfrei. 
1,5 geringfügige Instandhaltungen vorzunehmen. 
2 normal erhalten, übliche Instandhaltungen vorzunehmen. 
2,5 über Instandhaltungen hinausgehende geringere  
 Instandsetzungen erforderlich. 
3 deutlich instandsetzungs- u. (reparatur-) bedürftig. 
3,5 bedeutende Instandsetzungen (Erneuerungen) erforderlich. 
4 umfangreiche Instandsetzungen (Erneuerungen) notwendig. 
4,5 umfassende Instandsetzungen (Erneuerungen) notwendig. 
5 abbruchreif, wertlos. 

Wertminderung infolge verlorenen Bauaufwands. 
Der Teil der Baukosten, der bei einem Verkauf vom Markt nicht ab-
gegolten wird, weil das Gebäude den zeitgemäßen Vorstellungen, zB 
durch unwirtschaftlichen Aufbau (Grundrissgestaltung, übergroße 
Raumhöhe), aufwendige Extraausführung, nicht voll entspricht oder 
eine starke Zweckgebundenheit (insbesondere bei Industriebauten) 
aufweist, ist als wirtschaftliche Wertminderung nach Erfahrungssät-
zen zu bestimmen.  

Wert von sonstigen Bestandteilen und Zubehör. 
Der Wert sonstiger Bestandteile, wozu auch Einrichtungen, Außen-
anlagen und eine besondere Ausstattung zählen, ist ausgehend von 
Erfahrungssätzen oder von den gewöhnlichen Herstellungskosten zu 
bestimmen. Er ist nur insoweit anzusetzen, als er nicht schon im 
Bauwert berücksichtigt ist. Dies gilt auch für Zubehör, soweit dieses 
in die Wertermittlung einzubeziehen ist.  
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Gutachten 
Erhobene Preise im Bezirk 

 

 

 
 

       

Vergleichsobjekte  

 

Um die Kaufpreise früherer Jahre an die Preisentwicklung anzupassen, wer-
den Preisveränderungen gemäß den letzten Transaktion lt. Kaufverträgen er-
mittelt nach IMMOunitid. Diese Kaufpreissammlung stellt die Preisentwicklung 
in der Region dar. Dieser Trend wird zur  Anpassung der tatsächlichen Kauf-
preise verwendet.  

    

 

     
Jahr Käufe Preis      

2022 68 42,80      
2023 92 54,78 27,99%     
2024 63 37,03   - 32,40 %      
2025 51 44,60 20,44%     
2026 10 54,97 23,25%     

 284       
4,43% Durchschnittliche jährliche Veränderung    

        
 Stichtag 9. 3. 2026     

Grundgröße 729 m²     
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Sachwert  
Bodenwert unter Berücksichtigung der Bebauung  

 

Die im Nachstehenden aufgeführten Grundstücke werden durch Zu- und Ab-
schläge an die zu bewertende Liegenschaft angepasst. Ausreißer nach oben 
und unten werden ausgeschieden, sodass ein realistischer Kaufpreis, ohne 
Verkaufsdruck und sonstiger Zwangssituation unter Berücksichtigung eines 
üblichen Verwertungszeitraumes ermittelt wird.  

Vergleichsgrundstücke   

 Dat. 30.05.22 KG Lilienfeld    
 Parzelle Größe Kaufpreis €/m² Ergebnis  
 89/5 886 m² 75.310           85,00    

 Anpassung wegen Größe 2,66 %            2,26    
 Anpassung wegen Stichtag 16,77 %          14,26    
     Angepasster Wert  101,52   

 Dat. 28.10.24 KG Lilienfeld    
 Parzelle Größe Kaufpreis €/m² Ergebnis  
 Berghofstr. 79 818 m² 62.500           76,41    

 Anpassung wegen Größe 1,63 %            1,25    
 Anpassung wegen Stichtag 6,05 %            4,62    
     Angepasster Wert  82,27   

 Dat. 11.06.25 KG Lilienfeld    
 Parzelle Größe Kaufpreis €/m² Ergebnis  
 17/11 504 m² 50.000           99,21    

 Anpassung wegen Größe   - 6,70 % - 6,64    
 Anpassung wegen Stichtag 3,30 %            3,27    
     Angepasster Wert  95,83   

 Dat. 13.12.22 KG Lilienfeld    
 Parzelle Größe Kaufpreis €/m² Ergebnis  
 89/2 833 m² 58.310           70,00    

 Anpassung wegen Größe 1,87 %            1,31    
 Anpassung wegen Stichtag 14,38 %          10,06    
     Angepasster Wert  81,38   

 Dat. 06.04.22 KG Lilienfeld    
 Parzelle Größe Kaufpreis €/m² Ergebnis  
 89/22 729 m² 58.320           80,00    

 Anpassung wegen Größe 0,00 %                  -    
 Anpassung wegen Stichtag 17,43 %          13,95    
     Angepasster Wert  93,95   

     Mittelwert 90,99   
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Laut Erhebung am örtlichen Realitätenmarkt, vor allem im Hinblick auf die der-
zeitigen Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen, ist unter Berück-
sichtigung von Vergleichspreisen, tatsächlicher Verkäufe und zum Verkauf an-
gebotener Grundstücke für den unbebauten Grund obige Preise als ortsüblich 
angemessen zu bezeichnen.  
 
Bei der Anpassung der Preise hinsichtlich der Grundgröße wird davon ausge-
gangen, dass je nach Region eine Mindestgröße je Parzelle erforderlich ist. 
Die Anpassung beruht auf Erfahrungswerten des Sachverständigen.  
Es wird der in obiger Berechnung ermittelte Mittelwert für die Bewertung her-
angezogen.  

 Ermittelt im Vergleichswertverfahren     € / m²     

729 m² Grundstücksfläche 90,99  66.331   

 Bodenwert 66.331   
1         Anteile           66.331  

        
Marktanpassung      

  - 10 % 
  

Erschwernis bei der Verwertung durch  
Vorkaufs- u. Wiederkaufsrecht  - 6.633  

    

Wert des Grundstücks         59.698  
        

        

 Verkehrswert gerundet €  60.000,-  
        

 
 
 
Beilagen: Kaufvertrag vom 15.3.2023  
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